
 

 

Information nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

Fischereischein 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

(Name Behörde, Sitz, Kontaktdaten, vertretungsberechtigte Person / Leitung) 

Zuständige Fachabteilung  

(Ansprechpartner/In, Kontaktdaten) 

Gemeinde Graal-Müritz 

Der Bürgermeister 

Ribnitzer Straße 21 

18181 Graal-Müritz 

https://www.gemeinde-graalmueritz.de/ 

  

Sachgebiet Hauptamt 

SB Einwohnermeldeamt / Fischereischein 

Frau Weber 

Telefon: 038206 81132 

E-Mail:einwohnermeldeamt@gemeinde- 

graalmueritz.de 

Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten  

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ZV eGo-MV 

Eckdrift 103, 19061 Schwerin  

Telefon: 0385 / 77 33 47-51 

E-Mail: datenschutz@ego-mv.de  

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

Zwecke: 

− Beantragung, Prüfung, Ausstellung von Fischereischeinen auf Lebenszeit und zeitlich befristeten Fischereischei-

nen (Touristenfischereischein)  

− Bei Verlust Ausstellung von Ersatzdokumenten, Umtausch und Anerkennung von Fischereischeinen aus ande-

ren Bundesländern   

− Ausstellung von Fischereiabgabemarken (Jahresmarke bei Fischereischein auf Lebenszeit und zeitlich befriste-

ten Fischereischein)  

− Entzug von Fischereischeinen  

− Führen eines Registers: Das Fachverfahren VOIS | FISCH (Fischereischein) dient der Erfassung und Verwaltung 

von Fischereischeinen. Über einen einfachen VOIS-Vorgang wird der Fischereischein vom Antrag bis zur Erteilung 

erfasst. Die fertigen Fischereischeine können anschließend direkt bedruckt werden. Ergänzend dazu stehen wei-

tere Vorgänge wie z. B. die Verlängerung, die Ersatzausstellung oder der Entzug zur Verfügung. 

 

Rechtsgrundlagen: 

− Art 6 Abs.1 lit c und e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  

− § 4 Abs.1 Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSG M-V)  

− Fischereigesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesfischereigesetz – (LFischG M-V)  

− Verordnung über die Erteilung der Fischereischeine und Erhebung der Fischereiabgabe (Fischereischeinverord-

nung-FischVO M-V) 

− § 7 LFischG M-V i.V. m. § 1 Abs.1 FischVO M-V (Fischereischein auf Lebenszeit)  

− § 9 LFischG M-V § 3 Abs.1 FischVO M-V (Fischereiabgabe) 

− § 1 Abs.2 FischVO M-V (Umtausch von Fischereischeinen aus anderen Bundesländern)  
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− § 7 LFischG M-V i. V. m § 1 Abs.3 und § 3 Abs.3 FischVO M-V (befristeter Fischereischein Tourismusfischereisch-

ein)  

− § 6 LFischG M-V (Fischereierlaubnis, Angelerlaubnis)  

− Art 6 Abs.1 lit.a i. V. m. Art.7 DSGVO (Einwilligung)  

 

Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten durch die betroffene Person: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, für einen 

Vertragsabschluss erforderlich oder die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen. 

  nein 
   

x  ja 
  Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten 

  Ohne Bereitstellung der personenbezogenen Daten kann kein Fischereischein ausge-
stellt werden  

   
   

   
 

 

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: 

Personen die Fischerei ausübt und ein Fischereischein auf Lebenszeit oder einen befristeten Fischereischein bean-

tragt haben.  

Nach § 7 Abs.1 LFischG müssen Personen, die die Fischerei ausüben und das 14 Lebensjahr vollendet haben, einen 

Fischereischein besitzen.  

Beantragt kann ein Fischereischein schon mit Vollendung des 10. Lebensjahres (§ 7 Abs.3 LFischG)  

Es werden folgende Daten erhoben:  

− Vorname, Nachname, ggfs. Geburtsname  

− Anschrift  

− Geburtsdatum  

− Geburtsort  

− Optional Staatsangehörigkeit  

− Optional Telefonnummer, Faxnummer, Mailadresse  

− Bestehen einer vorgeschriebenen Fischereischeinprüfung oder Anerkennung oder Nachweis einer abgeschlos-

senen Ausbildung nach § 8 Abs.2 LFischG 

− Angaben zu Art des Fischereischein (Fischereischein auf Lebenszeit, zeitlich befristet)  

− Datum der Ausstellung  

− Angaben zur Gültigkeit der Erlaubnis  

− Angaben zu Versagung und Entzug eines Fischereischeines (Rechtskräftigte Verurteilung in den letzten Fünf Jah-

ren von Antragsstellung oder Geldbuße in den letzten drei Jahren vor Antragsstellung wegen einer strafbaren 

Handlung gegen fischerei-, tierschutz-, Umweltschutz- oder wasserrechtlichen Vorschriften oder Diebstahl von 

Fischen oder Fischereigeräten)  
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Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben – zusätzlich:  

Information aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen 

−  

−  

−  

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

− Innerhalb der Verwaltungen nutzt das Hauptamt und die Kasse das Fachverfahren um die mit Bürgern notwen-

dige Anträge bearbeiten zu können. 

− Im Wege der Amtshilfe können personenbezogene Daten an die obere Fischereischeinbehörde, die für den Ent-

zug von Fischereischeinen zuständig ist, weitergegeben werden 

 

Geplante Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

 

x  nein 
   
  Ja 
  Weitere Informationen gem. Art. 13 Abs. 1 lit. f) bzw. Art. 14 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 

   
   
   

   
 

 

Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

Nach § 2 Abs.4 FischVO M-V sind die personenbezogenen Daten im Register längsten drei Jahre nach Ablauf der 

Gültigkeit des Fischereischeines zu speichern und dann zu löschen.  

 

 

Information zu Betroffenenrechten  

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbar-

keit und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten weisen wir Sie an die-

ser Stelle ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Artt. 15 ff. DSGVO.  

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten. 

Sie haben das Recht Beschwerden beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Mecklenburg-Vorpommern zu erheben: Postanschrift: Schloss Schwerin, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin, 

Tel.: 0385 / 59494-0 oder E-Mail: info@datenschutz-mv.de.  

 

Stand: 14.07.2023 
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